
8. Mitteilung der Befangenheit (Ausgeschlossenheit)

(§§ 355f. ZPO, § 126 Abs. 4, § 47 Abs. 1 StPO)

Mit Beschluss vom . . . wurde mir der Auftrag zur Erstattung eines Gutachtens erteilt.
a. Ich teile mit, dass ich von einer Tätigkeit als Sachverständiger in diesem Verfahren

ausgeschlossen bin.
Es liegt folgender Ausschließungsgrund im Sinne des § 20 JN vor:
. . .
b. Ich teile mit, dass im gegebenen Fall ein zureichender Grund vorliegt, dass meine

Unbefangenheit bei Ausübung meiner Tätigkeit als Sachverständiger in Zweifel
gezogen werden könnte:
. . . [Darstellung des vermuteten Grundes] . . .
(Anm.: In diesem Fall ist die Mitteilung wie folgt zu ergänzen:
Ich erstatte pflichtgemäß diese Mitteilung,
aa. obwohl ich mich persönlich nicht an der objektiven Ausübung meines Amtes 

behindert fühle, jedoch jeden Anschein einer Befangenheit vermeiden möchte.
[oder]
bb. und ersuche daher, mich von meiner Tätigkeit als Sachverständiger zu enthe-

ben, weil ich nicht in der Lage bin, unbefangen meiner Tätigkeit nachzukommen.

II. Mustergebührennote

Diese Note können Sie als Word-Dokument auf der Homepage des Hauptverbands der
Gerichtssachverständigen unter www.gerichts-sv.at/musternote.html laden.

Name, Anschrift der/des Sachverständigen Aktenzeichen
UID-Nummer/Geburtsdatum

An das
Landes-/Bezirksgericht
. . .

Betrifft: Aktenzeichen
Rechtssache/Strafsache

G e b ü h r e n n o t e

für . . . (Bezeichnung der Sachverständigentätigkeit) nach dem GebAG.

Gebühr für Aktenstudium (§ 36)

erster Band (€ 7,60 bis € 44,90) € . . .
weitere(r) Band (Bände) (bis € 39,70) € . . .

allenfalls: neuerliches Aktenstudium für . . . € . . .

Reisekosten (§ 28 Abs. 2)

Benützung des eigenen Pkws
a) . . . (Beschreibung der Reisebewegung) am . . ., km à € 0,42 € . . .
b) allfällige weitere Reisebewegungen . . . wie oben € . . .

178 Anhang

9783214009656 
Sachverständige und ihre Gutachten | 3 
Harald Krammer, Jürgen Schiller, Alexander Schmidt, Alfred Tanczos 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214009656


Aufenthaltskosten (§ 29)

(Aufzählung der Kosten) € . . .

Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften (§ 30)

. . . Stunden à € . . ., für . . . (Beschreibung der Tätigkeit: z. B. Vorbereitung des 
Augenscheins am . . .; Untersuchung am . . .), Berechnung nach . . .
(Anführung der Berechnungsmethode der Entlohnung/Stundensatz) € . . .
Reise- und Aufenthaltskosten der Hilfskräfte € . . .

Sonstige Kosten (Materialien, Fremdleistungen usw. (§ 31) – Schreibgebühr 
und Porto siehe am Ende der Gebührennote

a) Kosten für € . . .
b) Kosten für € . . .
c) Kosten für € . . .
d) Kosten für € . . .

Entschädigung für Zeitversäumnis (§§ 32 Abs. 1, 33)

a) Untersuchung am . . . im .. . ., Wegzeiten, . . . Stunden à € 22,70 € . . .
b) Verständigung (Ladung) der Parteien (Beteiligten), Postaufgabe,

Wegzeiten, . . . Stunden à € 22,70 € . . .
c) Übersendung des Gutachtens an das Gericht, Postaufgabe, allenfalls 

Abgabe des Gutachtens bei Gericht, Wegzeiten, . . . Stunden 
à € 22,70 € . . .

d) Streitverhandlung (Hauptverhandlung) am . . ., Wegzeiten, . . . Stunden 
à € 22,70 € . . .
bzw. . . . Stunden à € 28,20 (über 30 km, § 33) € . . .

Gebühr für Mühewaltung für Befund und Gutachten 
(§§ 34, 35, 37)

Anführung der gutachterlichen Leistung und der für die Bemessung maß-
geblichen Umstände (Befundaufnahme, Ausarbeitung des Gutachtens,
Ausfertigung des Gutachtens; Bescheinigung eines höheren außergerichtlichen
Entgelts, Rahmengebühr, gesetzliche Gebührenordnung, allenfalls Abschlag 
von 20 % usw.), . . . Stunden à € . . . € . . .
allenfalls Tarif nach § . . . € . . .
allenfalls Anführung der mehreren Gutachten
Gebühr für Mühewaltung für das ergänzende Gutachten, Erläuterungen usw.
(§ 35 Abs. 2 in Verbindung mit § 34 Abs. 1/§ 34 Abs. 2 bzw. Tarif) € . . .
Bei Überprüfung eines anderen Gutachtens beachte § 37 Abs. 1!

Gebühr für die Teilnahme an Verhandlung, Augenschein, Ermittlung 
(§ 35 Abs. 1)

a) Im Auftrag des Gerichts durchgeführte Ermittlung am . . ., in . . .,
. . . Stunden à € 33,80 bzw. . . . Stunden à € 52,50 (20 Uhr bis 6 Uhr,
Sa, So, Feiertag) € . . .

b) Gerichtlicher Augenschein am . . ., in . . ., . . . Stunden 
à € 33,80 € . . .
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c) Mündliche Streitverhandlung (Hauptverhandlung) am . . ., . . . Stunden 
à € 33,80 € . . .

Kosten für das Reinschreiben von Befund und Gutachten sowie sonstiger
Schriftstücke (§ 31 Abs. 1 Z 3)

. . . Seiten Urschrift à € 2,– € . . .

. . . Seiten Durchschriften à € 0,60 € . . .

Porto (§ 31 Abs. 1 Z 5)

a) für . . . Briefe (Ladungen usw.) € . . .
b) für Aktenrücksendung € . . .

Elektronische Übermittlung des Gutachtens (§ 31 Abs. 1 a) € . . .
Weitere elektronische Übermittlungen (§ 31 Abs. 1 a) € . . .

Zwischensumme € . . .

Umsatzsteuer (§ 31 Abs. 1 Z 6) € . . .
Zusammen € . . .
Abgerundet auf volle Euro (§ 39 Abs. 2) € . . .

Ich ersuche um Überweisung der Gebühren vor/nach Eintritt der Rechtskraft des
Bestimmungsbeschlusses auf mein Konto bei der . . ., IBAN . . ., BIC . . ., lautend auf . . .
(allenfalls mit beiliegender Zahlungsanweisung).
Allenfalls: Ich verzichte auf Zahlung der gesamten Gebühr aus den Amtsgeldern des
Gerichts.

Datum eh. Unterschrift

III. Gesetzestexte

Im Folgenden sind die wichtigsten Gesetzestexte abgedruckt, die für Sachverständige
und ihre Tätigkeitsbereiche relevant sind. Der Volltext aller Gesetze kann den dazu
erschienenen MANZ’schen Taschenausgaben oder der im Verlag MANZ erschienenen
Sammlung Österreichischer Gesetze entnommen werden. Siehe dazu www.manz.at.

Eine kostenlose Online-Abfrage von Gesetzen, Verordnungen und Entscheidungen
ist über das Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes (RIS) unter www.
ris.bka.gv.at möglich. Die aktuellen Fassungen des Gebührenanspruchsgesetzes (GebAG),
des Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes (SDG) und der Standesregeln für Ge-
richtssachverständige stellt der Hauptverband der Gerichtssachverständigen auf seiner
Homepage unter www.gerichts-sv.at zur Verfügung.

Zivilprozessordnung (ZPO)

(Auszug)

Fünfter Titel.

Beweis durch Sachverständige.

Bestellung der Sachverständigen.

§. 351. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige nothwendig, so
hat das erkennende Gericht einen oder mehrere Sachverständige, sofort nach Einverneh-

180 Anhang

9783214009656 
Sachverständige und ihre Gutachten | 3 
Harald Krammer, Jürgen Schiller, Alexander Schmidt, Alfred Tanczos 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214009656


mung der Parteien über deren Person, zu bestellen. Hiebei ist, sofern nicht besondere
Umstände etwas anderes nothwendig machen, vor allem auf die für Gutachten der er-
forderten Art öffentlich bestellten Sachverständigen Bedacht zu nehmen.

(2) Das Gericht kann an Stelle des oder der zuerst bestellten Sachverständigen andere
ernennen.

§. 352. (1) Wenn ein durch Sachverständige zu besichtigender Gegenstand nicht vor
das erkennende Gericht gebracht werden kann, oder die Aufnahme des Sachverständigen-
beweises vor demselben aus anderen Gründen erheblichen Schwierigkeiten unterliegen
würde, so kann dieselbe durch einen beauftragten oder ersuchten Richter erfolgen.

(2) Die Bestimmung der Anzahl der Sachverständigen sowie die Auswahl der Sach-
verständigen kann in diesem Falle dem mit der Beweisaufnahme betrauten Richter über-
lassen werden; ferner kann die Auswahl, wenn dies zur Vermeidung von Verzögerungen
oder eines unverhältnismäßigen Aufwandes dienlich erscheint, ohne vorgängige Ver-
nehmung der Parteien geschehen. Die Namen der bestellten Sachverständigen sind den
Parteien vom beauftragten oder ersuchten Richter gleichzeitig mit der Verständigung vor
der zur Beweisaufnahme bestimmten Tagsatzung bekannt zu geben.

§. 353. (1) Der Bestellung zum Sachverständigen hat derjenige Folge zu leisten, wel-
cher zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder welcher
die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der geforder-
ten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich
angestellt oder ermächtigt ist.

(2) Aus denselben Gründen, welche einen Zeugen zur Verweigerung der Aussage
berechtigen, kann die Enthebung von der Bestellung als Sachverständiger begehrt werden.

(3) Öffentliche Beamten sind überdies auch dann zu entheben, wenn ihnen die Ver-
wendung als Sachverständige von ihren Vorgesetzten aus dienstlichen Rücksichten unter-
sagt wird oder wenn sie durch besondere Anordnungen der Pflicht, sich als Sachverständi-
ge verwenden zu lassen, enthoben sind.

Folgen von Weigerung und Säumnis.

§. 354. (1) Wenn ein zur Erstattung des Gutachtens bestellter Sachverständiger die
Abgabe des Gutachtens ohne genügenden Grund verweigert, ohne genügende Entschuldi-
gung das Gutachten nicht in der festgesetzten Frist erstattet oder trotz ordnungsgemäßer
Ladung bei der zur Beweisaufnahme bestimmten Tagsatzung nicht erscheint, ist ihm der
Ersatz der durch seine Weigerung oder seine Säumnis verursachten Kosten durch Beschluß
aufzuerlegen; außerdem ist der Sachverständige in eine Ordnungsstrafe oder bei mut-
williger Verweigerung der Abgabe des Gutachtens in eine Mutwillensstrafe zu verfällen. In
bezug auf diese Beschlußfassungen sind die §§ 326, 333 und 334 sinngemäß anzuwenden.

(2) Anstatt des ungehorsamen Sachverständigen kann ein anderer Sachverständiger
bestellt werden.

(3) Der ungehorsame Sachverständige haftet nebst dem Kostenersatze für allen weite-
ren den Parteien durch die ihm zur Last fallende Vereitlung oder Verzögerung der Beweis-
führung verursachten Schaden.

Ablehnung.

§. 355. (1) Sachverständige können aus denselben Gründen abgelehnt werden, wel-
che zur Ablehnung eines Richters berechtigen; jedoch kann die Ablehnung nicht darauf
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gegründet werden, dass der Sachverständige früher in derselben Rechtssache als Zeuge ver-
nommen wurde.

(2) Die Ablehnungserklärung ist bei dem Processgerichte, wenn aber die Auswahl der
Sachverständigen dem beauftragten oder ersuchten Richter überlassen wurde, bei diesem
vor dem Beginne der Beweisaufnahme, und bei schriftlicher Begutachtung vor erfolgter
Einreichung des Gutachtens mittels Schriftsatz oder mündlich anzubringen. Später kann
eine Ablehnung nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie den Ableh-
nungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie unübersteiglichen Hindernisses
nicht rechtzeitig geltend machen konnte.

(3) Ist im Falle einer solchen nachträglichen Ablehnung die durch einen beauftragten
oder ersuchten Richter vorzunehmende Beweisaufnahme schon beendet, so kann die
Ablehnung nur bei dem Processgerichte vorgebracht werden.

§. 356. (1) Gleichzeitig mit der Ablehnung sind die Gründe der Ablehnung anzuge-
ben. Die Entscheidung über die Ablehnung steht dem erkennenden Gerichte oder dem
beauftragten oder ersuchten Richter zu, je nachdem die Ablehnung zufolge §. 355 bei erste-
rem oder letzterem angebracht wurde.

(2) Die Entscheidung erfolgt, wenn die Ablehnung nicht bei einer Tagsatzung vorge-
bracht wird, ohne vorhergehende mündliche Verhandlung. Die ablehnende Partei hat die
von ihr angegebenen Gründe der Ablehnung auf Verlangen des Gerichtes vor der Entschei-
dung glaubhaft zu machen. Wird der Ablehnung stattgegeben, so ist ohne Aufschub die
Bestellung eines anderen Sachverständigen zu veranlassen.

Beweisaufnahme

§. 357. (1) Das erkennende Gericht oder der mit der Leitung der Beweisaufnahme
betraute Richter kann auch die schriftliche Begutachtung anordnen. Dabei hat das Gericht
dem Sachverständigen eine angemessene Frist zu setzen, binnen der er das schriftliche Gut-
achten zu erstatten hat. Ist die Einhaltung der dem Sachverständigen vom Gericht gesetz-
ten Frist für diesen nicht möglich, so hat er dies dem Gericht binnen 14 Tagen ab Zu-
stellung des Auftrags mitzuteilen und anzugeben, ob überhaupt und innerhalb welcher
Frist ihm die Erstattung des Gutachtens möglich ist. Das Gericht kann dem Sachverständi-
gen die Frist verlängern.

(2) Wird das Gutachten schriftlich erstattet, so sind die Sachverständigen verpflichtet,
auf Verlangen über das schriftliche Gutachten mündliche Aufklärungen zu geben oder die-
ses bei der mündlichen Verhandlung zu erläutern.

§. 358. (1) Jeder Sachverständige hat vor dem Beginne der Beweisaufnahme den
Sachverständigeneid zu leisten. Von der Beeidigung des Sachverständigen kann abgesehen
werden, wenn beide Parteien auf die Beeidigung verzichten.

(2) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der erforderten Art 
im allgemeinen beeidet, so genügt die Erinnerung und Berufung auf den geleisteten 
Eid.

§. 359. (1) Den Sachverständigen sind diejenigen bei Gericht befindlichen Gegen-
stände, Actenstücke und Hilfsmittel mitzutheilen, welche für die Beantwortung der den-
selben vorgelegten Fragen erforderlich sind.

(2) Benötigt der Sachverständige die Mitwirkung der Parteien oder dritter Per-
sonen und wird ihm diese auf seine Aufforderung nicht unverzüglich geleistet, so hat 
der Sachverständige dies dem Gericht unter genauer Auflistung der erforderlichen Mit-
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wirkungshandlungen und der entgegenstehenden Hindernisse mitzuteilen. Das Ge-
richt hat sodann mit abgesondert nicht anfechtbarem Beschluss den Parteien das 
Erforderliche aufzutragen und ihnen hiefür eine angemessene Frist zu setzen. Dieser 
Zeitraum ist in die dem Sachverständigen für die Begutachtung gesetzte Frist nicht 
einzurechnen. Kommen die Parteien der Aufforderung des Gerichts nicht frist-
gerecht nach, so hat der Sachverständige sein Gutachten ohne Berücksichtigung des 
Fehlenden zu erstatten. Werden die fehlenden Informationen noch vor Ausarbeitung 
des Gutachtens nachgebracht, so hat sie der Sachverständige sogleich zu berücksich-
tigen, ansonsten hat er ein Ergänzungsgutachen zu erstatten. Die Kosten dieses Gut-
achtens tragen unabhängig vom Verfahrensausgang die säumigen Parteien zur ungeteilten
Hand.

§. 360. (1) Kann eine gründliche und erschöpfende Begutachtung nicht sogleich
erfolgen, so hat der die Beweisaufnahme leitende Richter für die Abgabe des Gutachtens
eine Frist oder eine besondere Tagsatzung zu bestimmen.

(2) Von dem Einlangen des schriftlichen Gutachtens sind die Parteien in Kenntnis zu
setzen (§. 286).

§. 361. Sind zur Abgabe eines Gutachtens mehrere Sachverständige bestellt, so kön-
nen sie dasselbe gemeinsam erstatten, wenn ihre Ansichten übereinstimmen. Sind sie 
verschiedener Ansicht, so hat jeder Sachverständige seine Ansicht und die für dieselbe 
sprechenden Gründe besonders darzulegen.

§. 362. (1) Das Gutachten ist stets zu begründen. Vor Darlegung seiner Ansicht hat
der Sachverständige in denjenigen Fällen, in welchen der Abgabe seines Gutachtens die
Besichtigung von Personen, Sachen, Örtlichkeiten u. dgl. vorausging und die Kenntnis
ihrer Beschaffenheit für das Verständnis und die Würdigung des Gutachtens von Belang ist,
eine Beschreibung der besichtigten Gegenstände zu geben (Befund).

(2) Erscheint das abgegebene Gutachten ungenügend oder wurden von den Sach-
verständigen verschiedene Ansichten ausgesprochen, so kann das Gericht auf Antrag oder
von amtswegen anordnen, dass eine neuerliche Begutachtung durch dieselben oder durch
andere Sachverständige oder doch mit Zuziehung anderer Sachverständiger stattfinde. Eine
solche Anordnung ist insbesondere auch dann zulässig, wenn ein Sachverständiger nach
Abgabe des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt wurde. Zu diesen Anordnungen ist auch der
beauftragte oder ersuchte Richter berechtigt.

§. 363. (1) Die Partei, welche den Beweis durch Sachverständige angeboten hat, kann
auf denselben verzichten. Der Gegner kann jedoch verlangen, dass die angeordnete Beweis-
aufnahme demungeachtet vorgenommen werde, wenn entweder die Beweisaufnahme
bereits begonnen hat oder wenigstens die Sachverständigen zum Zwecke der Be-
weisaufnahme schon bei Gericht erschienen sind.

(2) Die dem Vorsitzenden nach §. 183 zustehende Befugnis, von amtswegen eine
Begutachtung durch Sachverständige anzuordnen, wird durch einen Verzicht der Parteien
nicht berührt.

§ 364. Das Gericht kann in Fällen, in welchen der Gegenstand zu seiner Beurteilung
fachmännische Kenntnisse erfordert oder in welchen das Bestehen von geschäftlichen
Gebräuchen in Frage kommt, ohne Zuziehung von Sachverständigen entscheiden, wenn
die eigene Fachkunde oder das eigene Wissen der Richter diese Zuziehung überflüssig
macht und die Parteien zustimmen.
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Kostenvorschuß.

§ 365. Wenn dem Beweisführer nicht die Verfahrenshilfe bewilligt ist, hat der Vor-
sitzende oder der beauftragte oder ersuchte Richter anzuordnen, daß ein von ihm zu
bestimmender Betrag zur Deckung des mit der Aufnahme des Beweises durch Sachverstän-
dige verbundenen Aufwandes vom Beweisführer innerhalb einer bestimmten Frist vor-
schußweise zu erlegen ist. § 332 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

Rechtsmittel.

§. 366. (1) Gegen den Beschluss, durch welchen die Ablehnung eines Sachverständi-
gen verworfen oder eine schriftliche Begutachtung angeordnet wird, findet ein abgesonder-
tes Rechtsmittel nicht statt.

(2) Die Entscheidung über die Anzahl der zu bestellenden Sachverständigen, der
Beschluss, durch welchen die Bestellung der Sachverständigen dem beauftragten oder
ersuchten Richter überlassen (§. 352) oder ein Sachverständiger wegen Ablehnung ent-
hoben wird, die über die Beeidigung eines Sachverständigen gefassten Beschlüsse, endlich
die Beschlüsse, durch welche für die Abgabe des Gutachtens gemäß §. 360 eine Tagsatzung
anberaumt oder eine Frist bestimmt wird, können durch ein Rechtsmittel nicht ange-
fochten werden.

§. 367. Soweit im Vorstehenden nichts anderes bestimmt ist, finden auf den Beweis
durch Sachverständige und insbesondere auch auf deren Vernehmung und die Protokolli-
rung des bei einer Tagsatzung abgegebenen Befundes und Gutachtens die Vorschriften
über den Beweis durch Zeugen entsprechend Anwendung.

Achter Titel.

Sicherung von Beweisen.

§. 384. (1) Die Vornahme eines Augenscheines oder die Vernehmung von Zeugen
und Sachverständigen kann zur Sicherung einer Beweisführung in jeder Lage des Rechts-
streites und selbst noch vor Beginn desselben beantragt werden, wenn zu besorgen ist, dass
das Beweismittel sonst verloren oder die Benützung desselben erschwert werde.

(2) Diese Beweisaufnahmen können auch, ohne daß die Voraussetzungen des Abs. 1
vorliegen, angeordnet werden, wenn der gegenwärtige Zustand einer Sache festgestellt wer-
den soll und der Antragsteller ein rechtliches Interesse an dieser Feststellung hat.

(3) Der Antrag ist bei dem Processgerichte, in dringenden Fällen aber sowie wenn ein
Rechtsstreit noch nicht anhängig ist, bei dem Bezirksgerichte anzubringen, in dessen
Sprengel die Sachen, welche in Augenschein zu nehmen sind oder die Grundlage des Sach-
verständigenbeweises zu bilden haben, oder die zu vernehmenden Personen sich befinden.
Der Antrag kann zu gerichtlichem Protokoll angebracht werden.

§. 385. (1) Die antragstellende Partei hat die Thatsachen, über welche die Beweis-
aufnahme erfolgen soll, sowie die Beweismittel unter Benennung der zu vernehmenden
Zeugen und der allenfalls vorgeschlagenen Sachverständigen anzugeben. Die Gründe, die
den Antrag nach § 384 Abs. 1 oder 2 rechtfertigen, sind von der antragstellenden Partei
darzulegen.

(2) Die antragstellende Partei hat ferner den Gegner zu benennen. Hievon kann nur
dann abgesehen werden, wenn sich aus den von der Partei dargelegten Umständen ergibt,
dass sie nach Lage der Sache außerstande ist, den Gegner zu bezeichnen.
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§. 386. (1) Über den Antrag ist ohne vorhergehende mündliche Verhandlung durch
Beschluss zu entscheiden. Vor der Entscheidung ist jedoch, sofern nicht Gefahr am Verzuge
ist, der Gegner zu vernehmen, falls derselbe bekannt und seine Zustimmung nicht bereits
nachgewiesen ist. Der antragstellenden Partei kann vor der Entscheidung aufgetragen wer-
den, die Umstände glaubhaft zu machen, welche die Sicherung des Beweises nothwendig
machen.

(2) Zur Entscheidung ist bei Gerichtshöfen der Vorsteher des Gerichtshofes oder der
Vorsitzende des Senates berufen, welchem die Rechtssache zugewiesen ist. Er fällt die Ent-
scheidung als Einzelrichter.

(3) In dem dem Antrage stattgebenden Beschlusse hat das Gericht die Thatsachen,
über welche die Beweisaufnahme erfolgen soll, sowie die Beweismittel unter Benennung
der zu vernehmenden Zeugen und unter Bestellung der Sachverständigen zu bezeichnen.
Zugleich sind die zum Vollzuge der Beweisaufnahme nöthigen Anordnungen zu treffen.
Für den unbekannten Gegner kann das Gericht zur Wahrnehmung seiner Rechte bei der
Beweisaufnahme einen Curator bestellen.

(4) Der Beschluss, welcher dem Antrage stattgibt, kann durch ein Rechtsmittel nicht
angefochten werden.

§. 387. (1) Der Gegner ist unter Zustellung des Beschlusses und, falls er über den
Antrag nicht früher gehört wurde, auch eines Exemplars des von der antragstellenden Par-
tei überreichten Schriftsatzes oder einer Abschrift des über ihren Antrag aufgenommenen
Protokolles zu der für die Beweisaufnahme bestimmten Tagsatzung zu laden.

(2) In dringenden Fällen kann jedoch noch vor Zustellung des Beschlusses an den
bekannten Gegner mit der Beweisaufnahme begonnen werden. Die Bewilligung hiezu kann
auf Antrag gleichzeitig mit der Entscheidung über den Antrag auf Zulassung der Beweis-
aufnahme ertheilt werden. Gegen die Gewährung oder Verweigerung dieser Bewilligung ist
ein Rechtsmittel unzulässig.

§. 388. (1) Die Beweisaufnahme erfolgt nach den Vorschriften des zweiten, vierten,
fünften und sechsten Titels dieses Abschnittes.

(2) Das die Beweisaufnahme betreffende Protokoll wird bei dem Gerichte verwahrt,
welches die Beweisaufnahme angeordnet hat. Wenn der Rechtsstreit bei einem anderen
Gerichte anhängig ist oder anhängig wird, ist das Protokoll dem Processgerichte auf dessen
Ersuchen oder auf Antrag einer der Parteien zu übersenden.

(3) Die Kosten der Beweisaufnahme werden von der antragstellenden Partei be-
stritten, unbeschadet eines ihr zustehenden Ersatzanspruches. Dem Gegner sind die noth-
wendigen Kosten für seine Betheiligung bei der Beweisaufnahme unbeschadet der Ent-
scheidung in der Hauptsache zu ersetzen.

§. 389. (1) Jede Partei kann im Verlaufe des Rechtsstreites die zur Sicherung eines
Beweises erfolgte Beweisaufnahme benützen.

(2) Welcher Einfluss der Einwendung einzuräumen sei, dass die Beweisaufnahme
nicht nach den Bestimmungen stattgefunden hat, welche für eine im Laufe des Processes
erfolgende Beweisaufnahme gelten, oder dass der Gegner von der Beweisaufnahme nicht
oder nicht rechtzeitig verständigt wurde, hat das erkennende Gericht nach §. 272 zu wür-
digen.

(3) Im Verlaufe des Rechtsstreites kann eine Ergänzung oder Wiederholung der
Beweisaufnahme angeordnet werden.
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Strafprozessordnung (StPO)

(Auszug)

3. Abschnitt

Sachverständige und Dolmetscher, Leichenbeschau und Obduktion

Definitionen

§ 125. Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. „Sachverständiger“ eine Person, die auf Grund besonderen Fachwissens in der Lage

ist, beweiserhebliche Tatsachen festzustellen (Befundaufnahme) oder aus diesen rechts-
relevante Schlüsse zu ziehen und sie zu begründen (Gutachtenserstattung),

2. „Dolmetscher“ eine Person, die auf Grund besonderer Kenntnisse in der Lage ist,
aus der Verfahrenssprache in eine andere Sprache oder von einer anderen in die Ver-
fahrenssprache zu übersetzen,

3. „Leichenbeschau“ die Besichtigung der äußeren Beschaffenheit einer Leiche,
4. „Obduktion“ die Öffnung einer Leiche durch einen Sachverständigen zum Zweck

der Feststellung von Anlass und Ursache des Todes oder von anderen für die Aufklärung
einer Straftat wesentlichen Umständen.

Sachverständige und Dolmetscher

§ 126. (1) Sachverständige sind zu bestellen, wenn für Ermittlungen oder für Beweis-
aufnahmen besonderes Fachwissen erforderlich ist, über welches die Strafverfolgungs-
behörden durch ihre Organe, besondere Einrichtungen oder bei ihnen dauernd angestellte
Personen nicht verfügen. Dolmetscher sind im Rahmen der Übersetzungshilfe und dann
zu bestellen, wenn eine Person vernommen wird, die der Verfahrenssprache nicht kundig
ist (§ 56), oder für die Ermittlungen wesentliche Schriftstücke in die Verfahrenssprache zu
übersetzen sind.

(2) Als Sachverständige sind vor allem Personen zu bestellen, die in die Gerichtssach-
verständigen- und Gerichtsdolmetscherliste (§ 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die allge-
mein beeideten und gerichtlichen zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher – SDG,
BGBl. Nr. 137/1975) eingetragen sind. Werden andere Personen bestellt, so sind sie zuvor
über ihre wesentlichen Rechte und Pflichten zu informieren.

(2 a) Als Dolmetscher ist von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht eine vom
Bundesministerium für Justiz oder in dessen Auftrag von der Justizbetreuungsagentur zur
Verfügung gestellte geeignete Person zu bestellen. Zur Gewährleistung der Übersetzungs-
hilfe durch die Kriminalpolizei hat diese eine vom Bundesministerium für Inneres oder in
dessen Auftrag von einem Dienstleister zur Verfügung gestellte geeignete Person zu be-
stellen. Für diese Dolmetscher gilt § 127 Abs. 1 nicht.

(2 b) Steht eine geeignete Person nach Abs. 2a nicht oder nicht rechtzeitig zur Ver-
fügung oder besteht Grund zur Annahme, dass hinsichtlich aller nach Abs. 2 a in Betracht
kommenden Personen einer der Gründe des Abs. 4 vorliegt, so kann auch eine andere ge-
eignete Person als Dolmetscher bestellt werden. Dabei ist vorrangig eine in die Gerichtssach-
verständigen- und Gerichtsdolmetscherliste (§ 2 Abs. 1 SDG) eingetragene Person zu bestel-
len, im Übrigen jedoch nach Abs. 2 letzter Satz vorzugehen. Wird eine solche Person durch
die Kriminalpolizei als Dolmetscher bestellt, so richtet sich ihr Anspruch auf Abgeltung nach
§ 53 b des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG), BGBl. Nr. 51/1991.
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(2 c) Bei der Wahl von Sachverständigen oder Dolmetschern und der Bestimmung des
Umfangs ihres Auftrags ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit vorzugehen.

(3) Sachverständige sind von der Staatsanwaltschaft, für gerichtliche Ermittlungen
oder Beweisaufnahmen (§§ 104, 105) und für das Hauptverfahren (§ 210 Abs. 2) jedoch
vom Gericht zu bestellen. Werden Angehörige des wissenschaftlichen Personals einer 
Universitätseinheit als Sachverständige bestellt, so ist eine Ausfertigung des Auftrags auch
dem Leiter der Einheit zuzustellen. Dem Beschuldigten ist eine Ausfertigung der Bestellung
samt einer Information über seine Rechte nach Abs. 5 zuzustellen.

(4) Für Sachverständige und Dolmetscher gelten die Befangenheitsgründe des § 47
Abs. 1 sinngemäß. Soweit sie befangen sind oder ihre Sachkunde in Zweifel steht, sind sie
von der Staatsanwaltschaft, im Fall einer Bestellung durch das Gericht von diesem, von
Amts wegen oder auf Grund von Einwänden (Abs. 5) ihres Amtes zu entheben, bei Vorlie-
gen eines Befangenheitsgrundes gemäß § 47 Abs. 1 Z 1 und 2 bei sonstiger Nichtigkeit. Im
Hauptverfahren kann die Befangenheit eines Dolmetschers nicht bloß mit der Begründung
geltend gemacht werden, dass er bereits im Ermittlungsverfahren tätig gewesen ist.

(5) Im Ermittlungsverfahren hat der Beschuldigte das Recht, binnen 14 Tagen ab
Zustellung (Abs. 3), Kenntnis eines Befangenheitsgrundes oder Vorliegen begründeter
Zweifel an der Sachkunde des Sachverständigen einen Antrag auf dessen Enthebung zu
stellen, er kann auch die Bestellung im Rahmen gerichtlicher Beweisaufnahme verlangen
und eine andere, nach den Kriterien der Sachkunde (Abs. 2) besser qualifizierte Person zur
Bestellung vorschlagen. Will die Staatsanwaltschaft dem Begehren auf Umbestellung keine
Folge geben oder wurde gerichtliche Beweisaufnahme verlangt, so hat sie den Antrag
unverzüglich samt einer Stellungnahme dem Gericht vorzulegen. Wurde der Sachverstän-
dige durch das Gericht bestellt, so entscheidet es über einen Antrag nach dem ersten Satz
mit Beschluss.

§ 127. (1) Sachverständige und Dolmetscher haben Anspruch auf Gebühren nach
dem Gebührenanspruchsgesetz 1975. Sofern nicht besondere Gründe entgegen stehen, ist
ihnen die Anwesenheit bei Vernehmungen zu gestatten und im erforderlichen Umfang
Akteneinsicht zu gewähren. Sie unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

(2) Sachverständige haben den Befund und das Gutachten nach bestem Wissen und
Gewissen und nach den Regeln ihrer Wissenschaft oder Kunst oder ihres Gewerbes abzu-
geben. Sie haben Ladungen der Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu befolgen und bei
Verhandlungen, Vernehmungen und Tatrekonstruktionen Fragen zu beantworten.

(3) Ist der Befund unbestimmt oder das Gutachten widersprüchlich oder sonst man-
gelhaft oder weichen die Angaben zweier Sachverständiger über die von ihnen wahr-
genommenen Tatsachen oder die hieraus gezogenen Schlüsse erheblich voneinander ab
und lassen sich die Bedenken nicht durch Befragung beseitigen, so ist ein weiterer Sach-
verständiger beizuziehen. Handelt es sich um eine Begutachtung psychischer Zustände und
Entwicklungen, so ist in einem solchen Fall das Gutachten eines Sachverständigen mit
Lehrbefugnis an einer in- oder ausländischen Universität einzuholen.

(4) Dolmetscher haben nach bestem Wissen und Gewissen zu übersetzen, Ladungen
der Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu befolgen und bei Verhandlungen, Vernehmun-
gen und Tatrekonstruktionen Fragen zu beantworten.

(5) Wenn ein Sachverständiger oder ein Dolmetscher die ihm gesetzte Frist zur Er-
stattung des Befundes oder Gutachtens oder der Übersetzung trotz Mahnung wesentlich
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